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Offener Brief 

Sehr geehrte Frau Lichtinghagen-Wirths, 

leider ist das Thema „Gelbe Tonne in Kürten“ wegen der Corona Pandemie aus dem Fokus gefallen. Die 
Sache ist aber nicht erledigt. 

Bei unserer Recherche haben wir festgestellt, dass zwischen dem Wiegesystem in Kürten und dem Verbot 
der gelben Tonnen kein Zusammenhang besteht. 

Die Behauptung: 
252 Tonnen pro Jahr Fehlwürfen in die gelbe Sack/ Tonne in Kürten  
Der Rückschluss:  
Die Ursache ist das Wiegesystem.  
Die Statistik vom BWS aus 2019 bestätigt nicht den Zusammenhang mit dem Wiegesystem. 
 

Gemeinden ohne Wiegesystem: Nümbrecht, Reichshof 
40 kg Verpackungsabfall pro Jahr und Einwohner 
 
Gemeinde Kürten mit Wiegesystem 
36 kg Verpackungsabfall pro Jahr und Einwohner 

 
Hinzu kommt, dass Nümbrecht und Reichshof sogar nur gelbe Tonnen haben. 

In Engelskirchen, 35 kg Verpackungsabfall pro Jahr und Einwohner, wurde das Verbot der gelben Tonnen 
nach Intervention durch Herrn Bürgermeister Dr. Gero Karthaus zurückgenommen. Zwischenzeitlich wurde 
die gelbe Tonne sogar verpflichtend eingeführt. 

Es ist verwunderlich, dass diese Daten in Ihre Zuständigkeit liegen, Ihnen aber nicht bekannt sind. Oder 
vertreten Sie hier die Interessen der Reclay GmbH und nicht die der Gemeinde Kürten? 

Ihre Visionen über bessere Lösungen als die Wertstofftonne, welche Sie und beim Treffen bei Herrn Bür-
germeister Heider vorgestellt haben, sollten uns nur vom Problem „Gelbe Tonne“ abbringen. Sie wollten nur 
zeigen, wie Sie das Ganze bedauern, aber nichts tun können. Die Behauptung das Wiegesystem sei die 
Ursache, stimmt gar nicht, ganz in Gegenteil. Unten ist der Auszug aus dem Jahresbericht von 2016/17 an-
gefügt, der das bestätigt und den Sie auch unterschrieben haben. Die oben genannte Daten sind aus 2019, 
der Vergleich zu 2017 zeigt nur kleine Abweichungen. 

Auf Grund falscher Basis muss das Abkommen mit Reclay zurückgenommen werden. 

Ich bitte Sie hier um eine Stellungsnahme und die richtige Darstellung der Tatsachen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Eva Gansen-Penier 
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Anhang: Auszug aus dem Geschäftsbericht und Jahresband 2016 / 2017 
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